
 
Verein Treffpunkt Obergass 
Städtchenstrasse 52 
7320 Sargans   

 
 
Vermietung Verkaufsbox in der GEISS 
 

1. Vertragsparteien: 

 

Vermieter*in:  Verein Treffpunkt Obergass 

 

Mieter*in:  Name/Vorname: …………………………………………………………………………….... 

 Geburtsdatum: …………………………………….. 

 Adresse: ………………………………………………………… Tel. ………………………. 

 Mitglied beim Verein Treffpunkt Obergass         ja            nein 

  

2. Mietobjekt: Verkaufsbox ( Breite x Tiefe x Höhe: 32cm x 17cm x 25,5) im  

 Lokal «GEISS», Städtchenstrasse 52, 7320 Sargans 

 Anzahl Boxen: …… 

  

3. Mietdauer: Ein Mietzyklus dauert einen Monat.  Anzahl Mietzyklen: …….. 

 Start der Miete am ………………………  Ende der Miete am………………………… 

 

Die Ware kann am ersten Tag der Miete oder nach Vereinbarung allenfalls bereits früher in der Box arrangiert 

werden. Am letzten Tag der Miete ist die Ware aus der Box zu entfernen und in der GEISS abzuholen. Fallen die 

Start/End-Daten auf einen Sonntag, kann ein anderer Bring/Abholtag vereinbart werden. 

  

4. Kosten:  

● Vereins-Mitglied (aktiv/passiv)  CHF 10 pro Mietzyklus =   …… x 10 = CHF …………….. 

● Externe                                     CHF 30 pro Mietzyklus =   …… x 30 = CHF …………….. 

 

Der Mietbetrag ist vor dem Start der Miete auf das Bankkonto des Vereins Treffpunkt Obergass bei der St. Galler 

Kantonalbank, IBAN CH36 0078 1628 0055 7200 0 zu überweisen. 

 

Keine Mietgebühren fallen für Kinder und den Verein Treffpunkt Obergass an. 

  

5. Mietbedingungen: 

● Die Gestaltung der Box (Präsentation der Verkaufsware) ist Sache des Mietenden. 

● Wird Ware aus der Box verkauft, erfolgt das ausschliesslich gegen Barzahlung. Das GEISS-Team stellt 

für die verkaufte Ware eine Quittung aus und bewahrt das Bargeld auf. Am Ende der Mietzeit werden die 

Kopien der Quittungen und das Geld dem Mietenden übergeben. 

● Es wird vorgängig vereinbart, ob bei Verkäufen die Box vom Mietenden wieder aufgefüllt wird. Ein kleiner 

Lagerplatz kann zur Verfügung gestellt werden und bei einem Verkauf die Ware vom GEISS-Team in der 

Box aufgefüllt werden. 

● Der Verein Treffpunkt Obergass haftet weder für die ausgestellte noch für die gelagerte Ware in der 

GEISS. Die Abgabe und Ausstellung der Ware erfolgt durch den Mietenden auf eigenes Risiko.  

● Für die Werbung sind die Mietenden verantwortlich. Der Verein Treffpunkt Obergass hat jedoch das 

Recht, die ausgestellten Waren in Form von Fotos für eigene Werbezwecke auf der Homepage und den 

Social Media Kanälen zu verwenden. 

 

6. Verkaufsware: 

   Lagerplatz für Ersatz der verkauften Ware gewünscht 

   GEISS-Team füllt verkaufte Ware in der Box auf 

   Benachrichtigung des Mietenden, wenn keine Ware mehr vorhanden – Tel. ………………………. 

 

 
Sargans, …………………….  
 
 
Mieter*in: ………………………………………      Für die Vermieter*in: ………………………………….. 


